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beſten erreichen zu können , wenn ſie ihren Mittheilungen die

jeweils von der Synode anerkannten Protokolle zum Grunde

legen , und das Weſentliche der Vorlagen , der Anträge und

Commiſſionsberichte gehörigen Ortes einfügen

Eröffnung der Generalſynode .

Erſte Plenar - Sitzung vom 20. April 1843

Die feierliche Eröffnung der Synode fand ſtatt nach dem

hier folgenden , zuvor an die Mitglieder gegebenen Programm

§. 1

Am 20. April , Morgens 9 Uhr, verſammeln ſich ſämmt

liche geiſtliche und weltliche Mitglieder der General - Synode in

dem Sitzungsſaale der erſten landſtändiſchen Kammer

8 4

Um 9½ Uhr begeben ſich die Mitglieder in einem feier

lichen Zug , wobei die Geiſtlichen im Ornat erſcheinen , in die

hieſige Stadtkirche .

§. 3

Am Portal der Kirche wird der Zug von der Stadtgeiſtlich
keit und dem Kirchengemeinderath empfangen und in die Kirche

eingeführt , woſelbſt er die dazu beſtimmten Plätze einnimmt

§. 4

Der Gottesdienſt in der Stadtkirche beginnt mit einem

Chorgeſang , worauf das Altargebet und nach Abſingung des

Hauptliedes die Predigt , gehalten vom Prälaten Hüffell , folgt

Nach beendigtem Gottesdienſt begibt ſich der Zug in gleicher
8

Ordnung in den Sitzungsſaal der erſten Kammer zurück , wo

die Mitglieder ihre Sitze einnehmen

§. 6.

Eine Deputation von fünf Mitgliedern empfängt den erſten

landesherrlichen Commiſſär und Präſidenten der Synode in
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Begleitung des zweiten Commiſſärs und Vicepräſidenten im

Vorzimmer , und führt dieſelben in den Sitzungsſaal ein .

Der erſte landesherrliche Commiſſär und Präſident erklärt

in einer Anrede die Synode für eröffnet , worauf er derſelben

die weiter erforderlichen Mittheilungen macht

zu §. 4 des Programms erlauben wir uns zu bemerken :

Herr Prälat Dr. Hüffell predigte über Epheſ . 2 , 19 — 22 .

Er führte den Satz aus

Wie ſehr es erkannt und beherzigt zu werden verdiene ,

daß unſere Kirche erbaut iſt auf den Grund der Apoſtel

„ und Propheten , da Jeſus Chriſtus der Eckſtein iſt . “ )

Zu §. 7 gedachten Programms fügen wir hier die Anrede

bei, mit welcher der Herr Präſident die Synode eröffnete , und

wir ſind im Voraus des Dankes gewiß , zu dem ſich unſere

Leſer für dieſe Mittheilung verpflichtet fühlen werden

Hochwürdige , hochgeehrteſte Herren !

Die Generalſynode von 1834 hat mit einem ächt chriſt —

lichen Sinne , mit Eifer und Umſicht , die wichtigen ihr zuge —

kommenen Arbeiten , und darunter auch jene , welche ihr durch

die Unionsurkunde als Ergänzungsarbeiten derſelben vorbehal —

ten waren , berathen und zum Ziele geführt .

Wohlverdient war die , in dem Synodalreceß vom 26 . Mai

1835 ausgedrückte höchſte Anerkennung . Eine Anerkennung ,
in welche gewiß alle Mitglieder unſerer Kirche freudig ein —

ſtimmten , die den hohen Werth , die Nothwendigkeit des Frie

dens und der Eintracht , einer der äußern und innern Ver —

einigung entſprechenden , ſie ſichernden Anleitung in Lehre und

Cultus fühlen , welche endlich erkennen , wie ſegensreich eine

eſe Predigt iſt bei C. Macklot in Karlsruhe , zum Beſten des
evangeliſch Kirchenbaues in der Stadt Baden , im Druck erſchienen ( Preis
12 kr. ), und wird ihres bemerkenswerthen Inhaltes und des angegebenen
Zweckes wegen raſch in weiteren Kreiſen verbreitet werden .
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ſorgſame Berathung wichtiger Intereſſen der Kirche jetzt und

künftig wirken kann .

Aber auch die oberſte Kirchenbehörde hat mit gleichem Eifer

und Umſicht die Vorbereitungsarbeiten für jene Generalſynode

behandelt , an ihren Berathungen thätig Theil genommen , und

ſich nicht minder die Vollziehung des von dem Landesherrn

ind oberſten Kirchenhaupt ertheilten Synodalreceſſes in allen

Theilen angelegen ſeyn laſſen

Der neue evangeliſch - proteſtantiſche Landeskatechismus iſt

in allen Schulen , für die Angehörigen unſerer Kirche , als Re

ligions - und Lehrbuch eingeführt , ebenſo in Anwendung für

den Confirmationsunterricht und die Sonntagskatechiſation

Weder von Geiſtlichen noch von Religionsgemeinden iſt bei

dieſer Einführung ein weſentlicher Anſtand vorgekommen

Auch die Einführung der umgearbeiteten 1 hen Ge

ſchichte Hebels , wie des neuen Geſangbuchs nebſt dem dazu

gehörigen Choralbuch iſt vollzog

Die hier und da vorgekommenen Abweichungen von dem ,

durch die Unionsurkunde angenommenen Ritus bei dem Em

pfange des heiligen Abendmahls haben zum Theil einer beſſern

Ueberzeugung nachgegeben , und finden nur noch in wenigen

Gemeinden Anhänger

Der Werth der neuen Agende wird anerkannt .

Die in den Protokollen der Diöceſanſynoden von 1838

41 vorgekommenen Bemerkungen , Vorſchläge und Wünſche in

Bezug auf Katechismus , Geſangbuch , Agende und Pericopen ,

ſind in den von der oberſten Kirchenbehörde erlaſſenen Ge —

neralien vom 13 . September 1839 und 25. Auguſt 1842 zu

ſammengetragen , auch beleuchtet , und werden noch beſonders zu

Ihrer Kenntniß kommen

Für die gründliche und umfaſſende Heranbildung der Geiſt —

lichen iſt durch das vor einigen Jahren in das Leben getretene

Predigerſeminarium , in zweckmäßiger Verbindung mit der Uni —

verſität zu Heidelberg , die früher gewünſchte ergänzende Vor

ſorge eingetreten . Es iſt zu hoffen , daß die Mittel fuͤr Ankauf

eines angemeſſenen Gebäudes bald verfügbar werden , um die —

ſem Inſtitut ſeine vollſtändige Einrichtung zu geben .

—
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5 — 5 Ro MII bine ! 16 60Auch der Zuſtand unſerer Kirche im Allgemeinen iſt be

ruhigend . Mit Eifer wirken die Diener der Kirche dahin , die

wichtigen Zwecke ihres Berufs ſegensreich zu erfüllen . Der

Sinn , Eifer für Religion , Gottesverehrung und

nd im Zunehmen , was umſo erfreulicher iſt , da

es in unſerer Zeit nicht an mannichfaltigem Anlaß und Lockun

gen zu Unglaube und Sünde fehlt

Hier und da ſind aber auch jetzt noch Verirrungen wahr

zunel ind d Richtung Mancher nähert ſich Ab —

ve welck den werden ſollten , weil ſie zu nachtheili

gen Extremen führen können , beſonders wo der Ungebildete

mit h ezogen wird

In dem S. 23 des Synodalreceſſes von 1835 war ausge

ſprochen , daß eine Einberufung der Generalſynode je im 7ten

Jahre ſtattfinden ſolle , wenn nicht in demſelben Jahre eine

Ständeverſammlung eintrete , oder alsdann ein Jahr früher

oder ſpäter

Bekanntlich a wurden im Jahr 1840 und 1841 Land —

täge nöthig , und als die Verſammlung der Generalſynode für

das Jahr 1842 ſchon höchſten Orts beſtimmt war , mußte

deren weitere Verlegung eintreten , da unvorhergeſehene , bekannte

niſſe eine neue Ständeverſammlung herbeiführten .

Es haben ſonach Seine Königliche Hoheit der Großherzog

die Verſammlung der Generalſynode im Jahre 1843 und deren

Eröffnung auf den 20. April gnädigſt beſchloſſen .

Durch höchſtes Reſcript vom 20 . Januar d. J. , wovon eine

beglaubte Abſchrift zu den, Acten der Generalſynode gegeben
werden wird , iſt mir und dem Herrn Director des evangeliſchen

Oberkirchenraths , Geheimen Rath von Berg , der ehrenvolle

Auftrag vorden , die A d5 ehrwürdigen Verſamm —⸗

lung zu leiten ; ferner ſind ernannt , als Mitglieder derſelben
—

von Seite des evangeliſchen Oberkirchenraths , mit denen im

§. 12 der Kirchenverfaſſung näher bezeichneten Eigenſchaften
und Befugniſſen , geiſtlicher Seits Herr Prälat und Oberkir —

chenrath Dr. Hüffell , Herr Oberkirchenrath Sonntag ; weltlicher

Seits Herr Miniſterialrath Fuchs und Herr Oberkirchenrath

Muth , endlich aus der Mitte der evangeliſchen theologiſchen

——————

ůů
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Facultät der Univerſität Heidelberg der Director des evange

liſchen Predigerſeminars und Profeſſer ord . Herr Dr. Rothe

Indem ich in der mir von Seiner
Fausüchen

Hoheit dem

Großherzog gnädigſt verliehenen Eigenſchaft eines landesherr

lichen Commiſſärs gegenwärtige Verſamm lung als evangeliſch —

proteſtantiſche Generalſynode für eröffnet erkläre , ſoll ich

davon in Kenntniß ſetzen , wie Höchſt Sie den lebhafteſten

und die wohlbegründete Erwartung hegen , daß dieſe Gener

ſynode , mit der frühern in Treue der Geſinnungen und

heit der Abſichten wetteifernd , mit Eifer und Umſich

wichtigen Beruf zu erfüllen ſich beſtreben werde , damit

gebniſſe ihrer Berathungen zum wahren Beſten der Kirche

welcher Sie ſelbſt angehören , gereichen

Gerne werden Seine Königliche Hoheit Ihre , in dieſem

Sinne gefaßten Beſchlüſſe und Anträge vernehmen und hier

über Ihre höchſte Entſchließung ertheilen

Zunächſt wird die Generalſynode ſich mit der ihr durch

den §. 24 der höchſten Orts

n enten
revidirten Wahlord

nung nun zuſtehenden Prüfung der Vollmachten zu beſchäftigen

haben , zu we lchem Ende die ſämmtlichen Wahlprotokolle ſogleich

übergeben werden ſollen

Da jedoch die Geſchäftsordnung über die Form der Wahl

prüfungen ſich nicht ausſpricht , ſo wurde hierüber eine einſt

weilige Vorkehr nöthig , welche mit höchſter Ermächtigung

durch proviſoriſche Zuſätze zur Geſchäftsordnung ertheilt wird .

Sie werden nach definitiver Conſtituirung der General

ſynode ſolche in Berathur ehmen , und über deren künftige

Einverleibung in die Geſchäftsordnung auch etwaige Modifika

tionen beſchließen und Anträge ſtellen

In der gerechten Vorausſetzung , daß die Prüfung der Wah4
len nicht ſehr zeitraubend ſeye , und daß Si

Hochgeehrteſte Herren wünſchen werden E423 * . 2‚ vartenden

Mittheilungen der Oberkirchenbehörde kennen zu lernen , um ſich

deren Prüfung und Berathung in Bälde ganz widmen zu

können , gehe ich jetzt ſchon zu ſolchen über , laſſe jedoch eine

allgemeine Betrachtung vorausgehen .

Durch Beilage B. §. 10 der Unionsurkunde , die Kirchen

——— — — ff— EE·˖‚˖ * ͤTꝰ



verfaſſung betreffend , iſt der Umfang der Competenz und des

Auftrags der Generalſynode beſtimmt . Der Synodalreceß von

1835 gibt hierzu , auf Antrag der jüngſten Verſammlung , unter

§. 26 , noch die Erläuterung , daß auch auf die äußere Achtung

der Kirche und ihrer Diener deren Aufmerkſamkeit zu richten

ſeye, um bezügliche Wünſche der Staatsregierung vortragen zu

können

Dieſe Competenz und Auftrag dder 9 . welche

weſentlich die 3 den Cultus und die isciplin umfaſſen ,

können nur mit förmlicher Zuſtimmung derſelben und ausdrück⸗

licher Genehmigung des Staatsoberhaupts und oberſten Biſchofs

einer Abänderung unterliegen , ſeye es in Erweiterung oder

Beſchränkung derſelben . Einzelne Vorkommniſſe , einſeitige Aus —

legung derſelben und daraus geſchloſſene Folgen , oder behauptete

abweichende Uebungen und dergleichen , müſſen daher in dieſer

Beziehung ſtets wirkungslos angeſehen werden , ſo lange dieſe

nothwendigen Erforderniſſe mangeln

Wenn alf ier grün dlichern Sachkenntniß und

Erörterung , oder auch , um die Anſicht der Generalſynode über

Uer den andern wichtigen Gegenſtand kennen zu lernen ,

von der oberſten Kirchenbehörde Mittheilungen erfolgen , die

entweder gar nicht oder nur zum Theil zur unionsgemäßen

Competenz und Auftrag der Generalſynode ſich eignen , ſo muß

für jetzt und alle Zukunft die Regel feſt ſtehen , daß daraus

eine Erweiterung derſelben nicht gefolgert werden könne und

dürfe .

Dieſe Regel gilt auch in Bezug auf die Protokolle der

Diöceſanſynoden , in ſo weit dort Gegenſtände in Berathung

genommen wären , welche ſich nicht für ſolche eignen

Es werden Ihnen ſofort rgeben werden

hinſichtlich des Eultus :

1) Vortrag nebſt Entwurf einer Verordnung der oberſten

Kirchenbehörde , die Confirmationszeit und Sonntags - Katechi —
ſation betreffend

2 ) Vortrag nebſt gleichem Verordnungsentwurf über regel

mäßige Abhaltung des Wochengottesdienſtes und der Betſtun —

den

——



3 ) Vortrag über Verlegung des großen Buß - und Bet

tages .

4 ) Vortrag über Verlegung des Kanzelgebetes an den Altar .

Hinſichtlich des confeſſionellen Kirchen - und Stiftungsvermögens :

5 ) Vortrag wegen Anſchaffung der Chorröcke aus dem

Almoſenfonds .

6 ) Vortrag nebſt Statut , Entwurf der oberſten Kirchen

behörde , die Erhebung und Verwendung der Schüſſelcollekten

in ſämmtlichen Kirchen des Unterlandes .

7 ) Vortrag und hierauf aufgeſtellte Hauptbeſtimmungen we —

gen Bildung eines allgemeinen evangeliſchen Kirchenfonds .

8 ) Vortrag nebſt Anlagen wegen Berichtigung des Ver

zeichniſſes der nach der pfälzer Kirchentheilung an dem unter

länder Kirchenvermögen berechtigten , reſpektive ausgefallenen

Gemeinden .

Hierbei iſt zu bemerken , daß einer vorgängigen Erörterung

nach , eine Vernehmung der Gemeinden , welche bisher in der

Liſte der Berechtigten ſtanden und nun ausfallen würden , und

etwa erforderlich werdendes Erkenntniß nachfolgen dür 15 bevor

eine Aenderung in der Beilage der Unionsurkunde nachgetragen

werden kann .

Sie werden über dieſe Vorlagen im geſchäftsordnungsmäß

gen Weg gemeinſchaftliche Beſchlüſſe faſſen , beziehungswe

gutächtliche Vorſchläge und Wünſche berathen

Bei dieſen Vorlagen der oberſten Kirchenbehörde kann übri

gens auf eine definitive höchſte Genehmigung aller darin nieder

i

iſe

8
gelegten Beſtim gen und Anträge noch nicht geſchloſſen

werden ; vielmehr iſt die höchſte Entſchließung nach Vernehmung

der Beſchlüſſe und Anträge der Generalſynode auch geeigneten

Falles weiterer Vorbereitung im ſtaatsverfaſſungsmäßigen Weg

zu erwarten

9 ) Vortrag nebſt — und Entwurf einer Verord —

nung der oberſten Kirchenbehörde , die künftige Claſſification der

Pfarreien betreffend .

10)
5

Uetber die Verwaltung der größern kirchlichen Diſtrikts

fonds werden der Generalſynode ausführlicheRechenſchaftsberichte

nebſt Rechnungen mitgetheilt werden

EEEEEEEEEPPP······
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Im Allgemeinen wird hier nur erwähnt , daß der unter

länder , vormals reformirte Kirchenfond vom 1. Juni 1833 bis

dahin 1842 um 184,279 fl. 14 kr

rheinbiſchoffsheimer Kirchenſchaffneifond

in derſelben Zeit um 63,358 fl. 46 kr.

der Lahrer Stiftſchaffneifond in derſelben

20,028 fl. 17 krzeit um

enomme hal

Es iſt d ß um ſo erfreulicher , als in dem vor⸗

iegenden Zeitraum dieſe Fonds durch die nachträgliche Aus —

gleichung der Kriegskoſten ſehr in Anſpruch genommen und

deren Laſten in Folge des Geſetzes über die Beſtreitung der

Gemeindsbedürfniſſe und über die Rechtsverhältniſſe der Volks

hullehrer vermehrt worden ſind , während bei einer der Haupt⸗

Einnahmen — der Zehntrente — durch Ablöſung ein Ausfall

hie und da eingetreten iſt .

Dabei haben dieſe Fonds ihre ſtiftungsgemäßen Zwecke in

angemef
füllt , die Unterſtützungen für die Geiſtlichen ,

ſo wie für die berechtigten Kirchengemeinden wurden von Jahr

zu Jahr vermehrt

Seit 1840 ſteht auch das Chorſtift Wertheim unter der un —

mittelbaren Aufſicht der oberſten evangeliſchen Kirchenbehörde .

Auch über den Stand dieſes kirchlichen Diſtriktsfonds wird

der Generalſynode e rlicher Vortrag mitgetheilt werden

El wird di R ber die kleinern , von der

oberſten evangeliſchen nbehörde verwaltet werdenden Fonds ,

nähere Nachweiſung erhalten und baratte entnehmen , 6 ß bei

denſelben das Vermögen zugenommen habe , und daßfuͤr die

Einbringung des Vermögensertrags , ſo wie für die Erfüllung

der Stiftungszwecke alles M ſche iſt .

Die Benefizien aus dem neubadiſchen Pfarrwittwenfiskus

ſind durch einen Zuſchuß aus Staats - und Kirchenmitteln erhöht

und nun gleich jenen , aus dem altbadiſchen Pfarrwittwenfiskus ,

auf 160 fl . pro Jahr geſtellt worden . ( Im Jahr 1834 ſind

im altbadiſchen Pfarrwittwenfisnkus . . Ofl .

iſchen 7 „ 110 fl

fizium bezahlt worden . )

im neubad

Wittwenbene
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Für die Superreviſion der unter der Verwaltung der Kreis —

regierungen ſtehenden kirchlichen Fonds iſt nunmehr durch die

Errichtung der aus Staatsmitteln dotirten Reviſorsſtelle gleichfalls

geſorgt worden , und es iſt von dieſer Einrichtung , ſowie von

der beim Miniſterium des Innern in Berathung liegenden neuen

Competenz und Verwaltungsordnung auch für dieſe Fonds nur

Erſprießliches zu erwarten

Ueber die , in dem ſeit der jüngſten Generalſynode abge

laufenen Zeitraum abgehaltenen Diöceſanſynoden ſind die Pro

tokolle geſammelt , die Beſcheide der oberſten Kirchenbehörde ,

wie bereits vorn erwähnt , ertheilt und zu Ihrer Einſicht und

Berathung bereit gehalten

Endlich wird Ihnen ein in dem Oberkirchenrath erſtatteter

Vortrag wegen Aufhebung der Pfarrminiſterien zu Mannheim

und Heidelberg in der Abſicht , um hiervon Kenntniß zu nehmen ,

mitgetheilt werden , da die Staatsregierung in dieſer Sache

ſeiner Zeit Verfügung zu treffen beabſichtigt

Hochwürdige , Hochgeehrteſte Herren !

Die Gnade des ewigen Gottes ſegne unſern Eingang , daß

unſer Werk unter ſeinem Schutz in Eintracht begonnen , ſie

ſegne unſern Ausgang , damit daſſelbe zu einem unſerer Kirche

gedeihlichen Ende geführt werde

ieſer Anrede folgten noch einige wohlwollende Worte des

Präſidenten , in welchen er die Verſammelten aufforderte , Ver

trauen zu ihm zu faſſen . Prälat Dr. Hüffell ſprach ſeinen

Dank aus für die wohlwollende Art , mit welcher der Herr

Präſident die Verſammlung begrüßt hatte , und alle Mitglieder

erhoben ſich zum Zeichen ihrer Zuſtimmung von ihren Sitzen .

E
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Es mögen ſich hier vollſtändig die Namen Derer anrei —

hen, welche die Synode von 1843 conſtituiren :

Präſident :

Der Herr Präſident des Großherzoglichen Miniſteriums des

Innern , Staatsrath Freiherr von Rüdt

Vicepräſident :

Der Herr Director des evangeliſchen Oberkirchenraths , Ge —

heimerrath von Ber

4 . Geiſtliche Mitglieder :

1) Herr Prälat Dr. Hüffell

2) Herr Oberkirchenrath Dr. Sonntag

3) Herr Director und Profeſſor Dr. Rothe von Heidelberg

Diözeſe : Schopfheim und Lörrach

1) Pfarrer Rieger von Willſtätt .

( Erſatzmann : Pfarrer Ziegler von Steinen . )

II. Wahlbezirk

Müllheim und Freiburg

5 ) Profeſſor und Diaconus Roth von Müllheim .

( Erſatzmann : Pfarrer Schäfer von Hertingen . )

III. Wahlbezüirk .

Diözeſe : Emmendingen und Hornberg .

6 ) Pfarrer Zittel von Bahlingen

( Erſatzmann : Dekan Kaufmann , Ffarrer zu Gutach . )

IV. Wahlbezirk .

Diözeſe : Mahlbe und Lahr

7) Stadtpfarrer Braun von Lal

Erſatzmann : Pfarrer Häuſſer von Legelshurſt . )

dork und Rheinbiſchofsheim .

8) Miniſterialrath Dr. Bähr von Karlsruhe

( Erſatzmann : Pfarrer Rieger von Willſtätt . Da dieſer

als Abgeordneter für den erſten Wahlbezirk eingetreten iſt ,

ſo wurde die Wahl eines anderen Erſatzmannes ange⸗

ordnet . )

Diözeſe : 5

—
f
3——
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VI . Wahlbezirk .

Diözeſe : Stadt und Land Karlsruhe

9 ) Dekanatsverwalter Cnefelius , Pfarrer zu Deutſch - Neu

reuth .

( Erſatzmann : Pfarrer Grohe von Rüppurr . )

VII . Wahlbezirk

Diözeſe : Durlach und Pforzhein

10 ) Dekan Frommel von Pforzheim .

( Erſatzmann ; Hofdiaconus Hausrath von Karlsruhe . )

VIII . Wahlbezirk .
Diözeſe : Bretten und Eppingen

11) Pfarrer Hamel von Menzingen .

( Erſatzmann : Dekan Mühlhäufſer von Bretten . )

IX . Wahlbezirk .
Stadtminiſterium Mannheim und

2

12 ) Dekan Dr. Dreuttel von Heidelbe

( Erſatzmann : Pfarrer Bürk von Handſchuchsheim . )
X. Wahlbezirk .

Stadtminiſterium Heidelberg und Diözeſe Weinheim

13 ) Profeſſor und Stadtpfarrer Dittenberger von Hei

delberg .

( Erſatzmann : Pfarrer Eulert von Rohrbach . )

XI . Wahlbezirk

Diözeſe : Ober - Heidelberg und Neckargemünd

Dekan und Stadtpfarrer Arnold von Neckargemünd , ge
wählt als Erſatzmann

14 )

( Erſatzmann : Kirchenrath Dr. Wolf von Heidelberg , ge —
wählt als Abgeordneter

XII . Wahlbezirk

Diözeſe : Sinsheim und Neckarbiſchofsheim
Dekan von Langsdorff von Neckarbiſchofsheim

( Erſatzmann : Dekan von Langsdorff von Sinsheim ,

Pfarrer zu Hoffenheim . )
XIII . Wahlbezüirk .

Diözeſe : Mosbach nnd Adelsheim .

16 ) Kirchenrath Wilkens von Mosbach

( Erſatzmann : Pfarrer Dr. K ühlenthal von Hilsbach . )

Q
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XIV . Wahlbezirk

Diözeſe : Borberg und Wertheim .

17 ) Pfarrer und Schulviſitator Licentiat Eberlin von Wies

4loch

( Erſatzmann : Pfarrer Lehlbach von Heiligkreuzſteinach . )

B . Weltliche Mitglieder .

18) Herr Miniſterialrath Fuchs von Karlsruhe

19) Herr Oberkirch h Muth von daL 11 ( ul 91 10

J. Wahlbezirk

Schopfheim , Lörrach , Müllheim und Freiburg .

20 ) Obergerichtsadvokat Sander von Raſtatt , gewählt als

Erſatzma

( Erſatzmann : Fabrikant Gottſchalk von Schopfheim , ge —

wählt als Abgeordneter . )

II . Wahlbezirk .

Emmendingen , Hornberg , Mahlberg und Lahr .

21) He 5 ö Stößer n Conſtanz

Erſatzman Kanzleirath Päßler von Freiburg

zirk

Kork, R iſch und Land Karlsruhe .

22) Domänenrath Helbing von Karlsruhe .

( Erſatzmann : Gutsbeſitzer Dörr von Rheinbiſchofsheim . )

IV. Wahlbezirk

Durlach , Pforzheim , Bretten und Eppingen .

23 ) Profeſſor Stieffel von Karlsruhe .

( Erſatzmann : Hofgerichtsrath Camerer von Raſtatt . )

V. Wahlbezirk

Die Stadtminiſterien Mannhein d Heidelberg , und die Diö —

zeſe burg und Weinheim .

24 ) Particulier Leibfried von Mannheim .

( Erſatzmann : Director Louis von Heidelberg . )

VI . Wahlbezirk

Ober - Heidelberg , Neckargemünd , Sinsheim und Neckarbiſchofsheim .

25 ) Geheimer Hofrath und Profeſſor Dr . Rau von Heidelberg

( Erſatzmann : Apotheker Poſſelt von Heidelberg . )
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VII . Wahlbezirk .

Mosbach , Adelsheim , Borberg und Wertheim .

26 ) Regierungsreviſor Schmidt von Mannheim .

( Erſatzmann : Bürgermeiſter Ezel von Merchingen . )

Mit tiefem Schmerz vernahmen die Synodalen bei ihrem

Eintreffen in Karlsruhe , daß ihr Vicepräſident , der Director

des evangeliſchen Oberkirchenrathes , Herr Geheimerrath von

Berg , ſchwer erkrankt ſeye . Die gottesdienſtliche Stunde , bei
deren Schluß die Abgeordneten und übrigen in der Stadt

kirche anweſenden Gläubigen ſich zum Gebet um Erhaltung des

theueren Lebens vereinigten , in den von dem Prälaten Dr Hüf
fell geſprochenen , tiefgefühlten Worten , war von Ber g ' s Er

löſungsſtunde . Der Verluſt iſt ſchwer und wird von der gan

zen evangeliſchen Landeskirche und zunächſt von der Synode
tief empfunden

Nach dem Eröffnungsakt wurde den Mitgliedern die Ge

ſchäftsordnung vom Jahre 1834 nebſt einigen provi

ſoriſchen Zuſätzen zugeſtellt . Wir erachten für nöthig ,
Beides hier vollſtändig mitzutheilen .

Geſchäfts⸗Ordnung
für die

evangeliſch - proteſtantiſche Generalſynode

des Jahres 1834 .

1.

Allgemeine Veſtimmungen .

6. 4.

Die Generalſynode theilt ſich in ihren Geſchäften in Ple
nar - und Commiſſionsſitzungen . Die Plenarſitzung wird , außer
den in dem folgenden Paragraphen genannten Fällen , durch



Anweſenheit von 14 Mitgliedern , einſchließlich des Präſiden —

ten , vollzählig

K 2

Wenn eine Aenderung , Erläuterung und Ergänzung der

Unionsurkunde in Frage iſt , ſo iſt zur Berathung die Anwe —

ſenheit von 21 Mitgliedern , einſchließlich des Präſidenten , noth

wendig Dies iſt namentlich der Fall , wenn über die , der
8Synode vorgelegten Entwürfe des Katechismus , der Agende ,

es Geſangbuchs und der Pericopen abgeſtimmt wird

8

Ein landesherrlicher Commiſſarius präſidirt der General —

Ꝙ

ſynode

§. 4

e erwählt zwei Sekretäre , den einen geiſtlichen ,Vie Syno 18U

den andern weltlichen Standes , welchen noch ein Aſſiſtent aus

dem Miniſterium beigegeben wird .

II

Veſondere Veſtimmungen .

n . Die Sitzungen der Generalſynode betreffend .

§. 5

Die Mitglieder der Generalſynode ſitzen ohne Rangord —

nung nach Belieber

§. 6

In der Regel ſoll bei Eröffnung einer jeden Sitzung das

Protokoll der vorhergehenden vorgeleſen werden , es jedoch der

Synode frei ſtehen , die Vorleſung auf eine andere Stunde zu

beſtimmen ; auch ſollen die Namen der einzelnen Redner nicht

in das Protokoll aufgenommen werden , wenn es nicht von

denſelben ausdrücklich verlangt wird Die Protokolle ſollen

endlich nicht jedes Wort , ſondern nur die Hauptmomente der

Berathung , die Abſtimmung und die Beſchlüſſe enthalten

7

Wer reden will , gibt Dieſes durch Aufſtehen zu erkennen ,

und die Reihe der Redenden folgt nach der Reihe des Auf —

ſtehens
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§. 8.

Niemand darf in ſeiner Rede unterbrochen werden ; aber

kein Mitglied darf über einen und denſelben Gegenſtand mehr

als zweimal ſprechen . Um es zum dritten Male zu thun ,

muß die beſondere Einwilligung des Präſidenten eingeholt wer —

den ; wird dieſe verweigert , ſo hat auf Verlangen des Redners

die Synode hierüber zu entſcheiden .

§. 9

Die vom Landesherrn ernannten Mitglieder der oberſten

Kirchenbehörde , welche nach S . 21 8§. 12 der Unionsurkunde

die doppelte Function , als Selbſtglieder der Kirche und als

mit Wahrnehmung der Rechte des Staatsoberhaupts Beauf

tragte , zu erfüllen haben , können zu jeder Zeit das Wort ver

langen .

§. 10

zeden , der ſich Abſchweifungen , Perſönlichkeiten , Zeichen

des Beifalls und der Mißbilligung erlaubt , kann der Präſident

zur Ordnung verweiſen .

11.

Die Abſtimmungen geſchehen durch Aufſtehen oder Sitzen

bleiben nach Stimmenmehrheit , wobei , wenn die Stimmenzahl

gleich iſt , die des Präſidenten entſcheidet . Zu Beſchlüſſen , we

durch die Unionsurkunde abgeändert , erläutert oder ergänzt

werden ſoll , insbeſondere bei den in §. 2 namentlich aufge —

führten Gegenſtänden , welche die Lehre und den Cultus betreffen ,

ſind zwei Drittel der Stimmen zur Entſcheidung nöthig .

Der Präſident erklärt die Discuſſion für beendigt , wenn

ihm die Synode hinlänglich unterricht

Fall hat noch jedes Mitglied das Recht ,

Discuſſion zu verlangen , und die Synode hat darüber zu ent

ſcheiden

richtet ſcheint In dieſem

eine Fortſetzung der

§. 13

Bei den Verhandlungen der Generalſynode darf Niemand

gegenwärtig ſeyn , als die Mitglieder derſelben ; auch ſoll

Bekanntmachung der Verhandlungen in öffentlichen Blättern

unterbleiben . ( Schluß folgt . )

8die

—
—
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